Anpassung der TRGS 552, 611 und 615 an die neue Gefahrstoffverordnung 

Zusammenfassung von Informationen durch Herrn Dr. Hübner (Obmann der o.g. TRGS)
· TRGS 552 ist wegen des Wegfalls des TRK-Werts für N-Nitrosamine aufgrund der neuen GefStoffV besonders stark betroffen, daher wird vom AGS zunächst mit der Überprüfung und Anpassung der „Dach-TRGS“ 552 begonnen. Eine Ad hoc-Gruppe soll zunächst den Änderungs- und Klärungsbedarf bezüglich der TRGS 552 feststellen und dokumentieren.

· Die Anpassung und Überarbeitung der TRGS 611 und 615 soll dann in Angriff genommen werden, wenn entsprechende Fortschritte bei der TRGS 552 erzielt wurden und bestehende offene Fragen weitgehend gelöst sind (Schätzung: frühestens im 4.Quartal 2005, möglicherweise aber auch erst im ersten Halbjahr 2006).

Zusammenfassung: DaimlerChrysler AG, PWT/VES, Illi
